
Informationen zur Wahl des Pfarreirates am 9./10. November 2024 
 
Bei der Pfarreiratswahl werden 10 Mitglieder für den Pfarreirat gewählt. 
Jeder Wählende hat 10 Stimmen.  
Die Häufung mehrerer Stimmen auf einen Kandidierenden ist nicht zulässig. 
  

Geborene Mitglieder des Pfarreirates sind: 
  

- Der Propst als Pfarrer der Gemeinde. 
- Der Kaplan, der Diakon und die Gemeindereferentin als hauptamtliche Mitarbeiter. 
- Der Kantor als hauptamtlicher Kirchenmusiker der Pfarrei.  

  

Wahlberechtigte 

  

Wahlberechtigt sind alle katholischen Gemeindemitglieder mit Vollendung des 14. Lebensjahrs und 
einem Wohnsitz auf dem Pfarreigebiet. 
 

Viele Gemeindemitglieder fühlen sich der Propstei verbunden, wohnen aber auf dem Gemeinde-
gebiet anderer Pfarreien. Direkt vor der Stimmabgabe unterzeichnen diese eine Erklärung, dass sie 
ihr Wahlrecht ausschließlich in der Propsteigemeinde wahrnehmen.  
  

Briefwahl 
 

Um viele Wähler zu erreichten, gibt es ab Anfang Oktober die Möglichkeit der Briefwahl.  
Dieser Wahlwunsch kann formlos per Post, per Mail oder telefonisch bis zum 31. Oktober im 
Pfarrbüro geäußert werden. Die Wahlunterlagen werden ausgegeben bzw. zugeschickt.  
Eine Rückgabe ist bis Freitag, 8. November, 19 Uhr über den Briefkasten notwendig. 
  

Wahllokal 
  

Samstag, 9.11.,   17.30 Uhr bis 19.45 Uhr,  Lesecafé der Propstei 
Sonntag, 10.11.,  10.00 Uhr bis 13.00 Uhr,  Saal der Propstei 
Sonntag, 10.11.,  17.30 Uhr bis 19.30 Uhr,  Saal der Propstei 
 

Die Auszählung der Stimmen erfolgt am Sonntag, 10. November ab 19.45 Uhr im Saal der Propstei. 
 
 

 


